
STADT BIELEFELD 
- Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz - 

Sitzung 
Nr. 
AfUK/014/2022 

 

Niederschrift  

über die Sondersitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz  

am 23.06.2022 

 

Tagungsort: Großer Saal im Neuen Rathaus  

Beginn: 15:30 Uhr  
Ende: 16:15 Uhr  

Anwesend: 
 

CDU 
Herr Tom Brüntrup   
Herr Bernd Henrichsmeier   
Herr Dr. Matthias Kulinna   
Herr Tim Pollvogt   
Frau Carla Steinkröger   

SPD 
Frau Dorothea Brinkmann   
Herr Kai-Philipp Gladow   
Herr Ole Heimbeck Stellv. Vorsitzender  
Frau Sarah Leffers   

Bündnis 90/Die Grünen 
Herr Klaus Feurich   
Herr Paul John   
Herr Jens Julkowski-Keppler Vorsitzender  
Herr Thomas Krause   
Frau Romy Mamerow   
Herr Dominik Schnell   

FDP 
Frau Irene Binder   

Die Partei 
Frau Heike Wulf   

AfD 
Herr Maximilian Kneller   

Die Linke 
Herr Carsten Strauch   

Bürgernähe (Beratendes Mitglied nach § 58 Abs. 1 Satz 11 GO NRW) 
Frau Gordana Kathrin Rammert   

Stellvertretende beratende Mitglieder 
Herr Jürgen Zilke   
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Verwaltung 
Herr Martin Adamski Beigeordneter Dezernat 3  
Frau Katrin Köppe Stab Dezernat 3  
Frau Tanja Möller Umweltamt  
Frau Friederike Hennen Umweltamt  

Schriftführung 
Frau Hanna Stemme Umweltamt  
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Öffentliche Sitzung: 

 

 Vor Eintritt in die Tagesordnung 
 
Herr Adamski begrüßt die Anwesenden und hält eine Dankesrede zur Ver-
abschiedung von Herrn Julkowski-Keppler. Die heutige Sondersitzung sei 
seine letzte Ausschusssitzung als Vorsitzender. 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Julkowski-Keppler, bedankt sich, begrüßt 
die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung zur Sit-
zung sowie die Beschlussfähigkeit fest.  

  

 -.-.- 
 
 

Zu Punkt 1 
und 1.1 

Baumschutzsatzung 

 Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 3989/2020-2025 und 3989/2020-2025/1 

  
Herr Julkowski-Keppler stellt die eingegangenen Änderungsanträge vor 
und erläutert, dass diese zunächst einzeln begründet und danach die Ab-
stimmungen erfolgen würden. 
 
Frau Binder begründet die beiden vorliegenden Änderungsanträge der 
FDP (siehe TOP 1.2 und 1.6). Vorab wolle sie deutlich betonen, dass die 
FDP die Baumschutzsatzung komplett ablehne. Den Bürgerinnen und Bür-
gern würde implizit Unmündigkeit unterstellt, selbst der Naturschutzbeirat 
habe kein sehr mehrheitliches Votum hierfür abgegeben. Den Bürgerinnen 
und Bürgern sei eine freie und reflektierte Entscheidung auch in dieser Hin-
sicht zuzutrauen. Die Änderungsanträge seien keine Kompromissvor-
schläge, sie dienen lediglich als Schadensbegrenzung und Verbesserun-
gen, da sich abzeichne, dass die Baumschutzsatzung beschlossen werde. 
Sobald sich politisch die Möglichkeit ergebe, werde die FDP die Baum-
schutzsatzung jedoch wieder abschaffen. 
Zu TOP 1.2 trägt Frau Binder vor, dass die Bearbeitungszeit zu begrenzen 
sei, damit die Bürgerinnen und Bürger nur eine begrenzte Zeit auf eine 
Entscheidung warten müssten.  
Zu TOP 1.6 erläutert Frau Binder, dass die Baumschutzsatzung für alle 
Bäume ab einer bestimmten Größe gleich gelten solle, unabhängig von der 
Baumart. Sie stellt in Frage, ob es haltbar sei, dass Bürgerinnen und Bür-
ger zusätzlich zur Baumpflege noch „Strafgelder“ zahlen müssten, wenn 
sie keine Ersatzpflanzung leisten könnten, obwohl der Fällung zugestimmt 
wurde. Weiterhin sei es der Transparenz wegen nur fair, die Gebühren 
vorab offenzulegen. 
 
Herr Strauch begründet den Änderungsantrag der Koalition. Die Baum-
schutzsatzung werde heute aus gutem Grund verabschiedet. Es gebe nur 
kleine Änderungen durch den Änderungsantrag. 
Zunächst sei selbstredend, dass Bäume auf öffentlichen Flächen den glei-
chen Bestimmungen unterliegen sollten. 
Zum zweiten Beschlusspunkt der Baumschutzsatzung erläutert er, dass es 
nur folgerichtig sei, dass bei Beschluss auch die Finanzierung im Haushalt 
berücksichtigt werde. 
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Herr Julkowski-Keppler weist nach Hinweis der Verwaltung darauf hin, 
dass im Änderungsantrag der Koalition der neu eingefügte Absatz 5 nicht 
wie beschrieben unter § 3 Verbotene Handlungen einzufügen sei, sondern 
stimmiger unter den § 6 falle. Somit laute der letzte Absatz des Änderungs-
antrags „§ 6 erhält einen zusätzlichen Abs. 4 mit folgendem Wortlaut: (4) 
neu: Bäume auf öffentlichen Flächen unterliegen den gleichen Bestimmun-
gen ohne dem Genehmigungsverfahren gem. § 6 zu unterliegen. Eine 
fachliche Beurteilung zur Fällung der Bäume ist zu dokumentieren.“ 
 
Nachfolgend erläutert Frau Wulf den Änderungsantrag von Die Partei 
(TOP 1.4). Verbote, die für Bürgerinnen und Bürger gelten, sollten auch für 
Mitarbeitende der Stadt zu beachten sein, die Stadt müsse hier eine Vor-
bildfunktion wahrnehmen. 
 
Frau Steinkröger begründet den Änderungsantrag der CDU (siehe TOP 
1.5). Die CDU werde alles ablehnen bis auf den Punkt 4 des Änderungs-
antrages der FDP, welcher die Gebührensatzung behandele. Es sei zu kei-
ner Zeit erklärt worden, warum die Bielefelderinnen und Bielefelder eine 
Baumschutzsatzung bräuchten. Das Argument, dass die Eigenverantwor-
tung der Bürgerinnen und Bürger nicht ausreiche, sei nur von Misstrauen 
in die Menschen, die ihre Bäume pflegen, geprägt. Seit den letzten Stür-
men, dem Schädlingsbefall und den Trockenheitsschäden sei eine hohe 
Sensibilisierung der Menschen den Bäumen gegenüber gegeben. Biele-
feld sei immer noch eine der baumreichsten Großstädte Deutschlands und 
sogar Bielefeld Marketing werbe mit dem viel vorhandenen Grün. Die Dis-
kussion um die Baumschutzsatzung solle nicht auf dem Rücken der Bür-
gerinnen und Bürger, des Umweltbetriebes und des Umweltamtes ausge-
tragen werden. Es gehe vielmehr darum, mit der Baumschutzsatzung zu 
verhindern, dass Fakten auf möglichem Bauland geschaffen würden von 
Investoren, die gesunde Bäume fällen würden um Fläche für Wohnraum 
zu schaffen. Dies zu verhindern unterstütze die CDU, es sei hierfür jedoch 
sinnvoll, mit dem Bau- und Rechtsamt eine effiziente und präventive Lö-
sung zu finden. Mit Einführung der Baumschutzsatzung sei zu befürchten, 
dass die Menschen sich gegen neue Baumpflanzungen entscheiden wür-
den. Die Gebühren seien noch unklar, auch welche Kosten auf die Bürge-
rinnen und Bürgern zukommen werden. Sie stellt in Frage, wie die Umset-
zung vor allem in Bezug auf das Fachpersonal stattfinden solle. Sie bittet 
um eine zweite Lesung bzw. Zurückstellung, um eine gemeinsame Lösung 
mit dem Naturschutzbeirat, Bauamt und Rechtsamt in Austausch mit den 
Bielefelderinnen und Bielefeldern zu finden. Es sollte keine Baumverhin-
derungssatzung werden. 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Julkowski-Keppler, erläutert die Reihen-
folge der nachfolgenden Abstimmungen. Zunächst erfolge die Abstimmung 
über die Änderungsanträge in folgender Reihenfolge: Änderungsantrag 
der CDU (TOP 1.5), Änderungsanträge der FDP (TOP 1.2 und TOP 1.6), 
Änderungsantrag von Die Partei (TOP 1.4), Änderungsantrag der Koalition 
(1.3). Im Anschluss erfolge die Abstimmung über Nachtragsvorlage und 
Vorlage zusammen. 
 
Anmerkung der Schriftführung: 
Die einzelnen Abstimmungsergebnisse zu den Änderungsanträgen sind 
unter den jeweiligen TOPs einzusehen. 
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Es ergeht die getrennte Abstimmung der Vorlage und Nachtragsvorlage 
mit geändertem Beschlusstext und dem geänderten Satzungstext entspre-
chend des beschlossenen Änderungsantrages der Koalition. 
 
Es ergeht folgender  
 
Beschluss: 
 

 1. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, 
die als Anlage 1 (neu) beigefügte Baumschutzsatzung (Stand 
09.06.2022) zu beschließen. 
 

2. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat zu 
beschließen, die Umsetzung der Baumschutzsatzung ab dem 
01.10.2022 zunächst mit vorhandenem Personal durchzuführen. 
Die Personal- und Sachkosten für die Jahre 2023 ff. sollen im Rah-
men der Haushaltsplanberatungen beraten und beschlossen wer-
den.  
 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz empfiehlt dem Rat, 
eine jährliche Berichterstattung der Verwaltung über die Umset-
zung der Baumschutzsatzung (Anträge, Fällungen, Ersatzpflan-
zungen, Beratungen) in den zuständigen Gremien zu beschließen. 

 
- abweichend vom Beschlussvorschlag bei einer Enthaltung mit Mehrheit 
beschlossen - 
 
4. Im Satzungstext erfolgen die nachstehenden Änderungen: 

 

 § 3 Verbotene Handlungen wird unter Abs. 4 wie folgt geän-
dert:  
(4) neu: Nicht unter die Verbote des § 3 Abs. 1 und 2 fallen 
Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung 
sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen auf Verkehrsflächen 
sowie zur Bewirtschaftung von Wald.  
 

 § 6 erhält einen zusätzlichen Abs. 4 mit folgendem Wortlaut: 
(4) neu: Bäume auf öffentlichen Flächen unterliegen den glei-
chen Bestimmungen ohne dem Genehmigungsverfahren gem. 
§ 6 zu unterliegen. Eine fachliche Beurteilung zur Fällung der 
Bäume ist zu dokumentieren.  

 
- abweichend vom Beschlussvorschlag bei einer Enthaltung mit Mehrheit 
beschlossen -  
 
Anmerkung der Schriftführung: 
Die Vorlage ist als Anlage Bestandteil dieser Niederschrift. 

  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.1.1 Beantwortung Fragenkatalog CDU 
  

Das Umweltamt beantwortet die Fragen wie folgt: 
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1. Wie viele Bäume gibt es in Bielefeld, die unter die Baumschutzsatzung 
fallen würden? 
 
Die Baumsatzung regelt den Schutz des Baumbestands innerhalb der im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile und des Geltungsbereichs der Bebau-
ungspläne auf dem Gebiet der Stadt Bielefeld (§ 1 (1)). Es gibt keine Sta-
tistiken o.ä., wie viele Bäume auf privaten Flächen stehen. 
 
2. Wie viele Bäume im Stadtgebiet sind Eigentum der Stadt? 
 
Vom Umweltbetrieb werden knapp 140.000 städtische Bäume gepflegt und 
unterhalten. 
 
3. Gibt es ein zentrales Baumregister bzw. ein Baumkataster für private 
oder/und öffentliche Bäume?  
 
Kommunale Bäume werden über das Baumkataster des UWB verwaltet. 
Für private Bäume gibt es kein vergleichbares Kataster. 
 
4. Falls es kein solches Register bzw. Kataster geben sollte, plant die Ver-
waltung ein solches anzulegen? 
 
Anträge für Baumfällungen werden zukünftig digital dokumentiert. Eine 
(Vorab)-Erfassung aller privaten Bäume im Stadtgebiet im Rahmen eines 
Katasters ist nicht geplant und realistisch auch nicht umsetzbar. 
 
5. Mit wie vielen Anfragen zur Fällung oder Beschneidung von Bäumen 
werden pro Jahr gerechnet? 
 
Da die Baumschutzsatzung noch nicht in Kraft getreten ist, ist die Anzahl 
der Anträge aktuell noch nicht absehbar. Die Verwaltung geht jedoch da-
von aus, dass sich diese im Umfang anderer Kommunen mit Baumschutz-
satzung bewegen. Es wird von einer Antragszahl im vierstelligen Bereich 
ausgegangen. 
 
6. Städte wie Kassel und Gütersloh berichten, dass ca. 80-90% der An-
träge auf Fällung stattgegeben werden, ist eine ähnliche Quote für Biele-
feld zu erwarten? Inwiefern sind in diesem Fall Aufwand und Nutzen der 
Satzung vereinbar? 
 
Aussagen zu einem möglichen Umfang stattgegebener Fällungen sind frü-
hestens nach einem Jahr praktischer Umsetzung zu erwarten.  
 
Da der Focus der Baumschutzsatzung auf einem umfangreichen Bera-
tungsangebot liegt, erwartet die Verwaltung eine zunehmende Sensibilisie-
rung der Betroffenen für Baumbelange. Neben der Möglichkeit, vor einer 
Fällung verschiedene Optionen zum Erhalt eines Baumes zu erörtern, liegt 
ein weiterer Focus auf der Vermeidung von Folgeschäden durch Eingriffe 
im Rahmen von Baumaßnahmen. Denn letztere führen häufig dazu, dass 
Bäume aufgrund der Vorschädigung einige Jahre später gefällt werden 
müssen. Das soll durch fachliche Beratung im Planungsprozess verhindert 
werden. 
 
Ohne Baumschutzsatzung entfiele bei Fällungen zudem die Pflicht zur 
Nachpflanzung. 
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7. Aus welchen Gründen fallen Bäume der Stadt nicht unter die Baum-
schutzsatzung? 
 
Bäume, die noch nicht den erforderlichen Stammumfang erreicht haben, 
unterliegen nicht der Baumschutzsatzung.  
 
Des Weiteren sind von der Baumschutzsatzung Maßnahmen der ord-
nungsgemäßen Gewässerunterhaltung sowie der Gestaltung, Pflege und 
Sicherung von öffentlichem Grün in Grünanlagen, Friedhöfen und auf Ver-
kehrsflächen sowie zur Bewirtschaftung von Wald ausgenommen. Bspw. 
unterliegen Bäume auf diesen Flächen anderen Rechtsvorschriften (Lan-
deswassergesetz; Landesforstgesetz etc.), auch werden hier Baumpflege-
maßnahmen vorrangig aus Gründen der Verkehrssicherpflicht sowie zur 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses vorgenommen.  
 
8. Die Stellen für die Bearbeitung der Anträge von Arbeiten an Bäumen, 
die unter die Baumschutzsatzung fallen, sind erst ab 2023 im Haushalt, die 
Satzung soll jedoch schon ab Oktober 2022 gelten, wie wird mit den An-
trägen umgegangen, die bis dahin zu bearbeiten sind?  
 
Die Verwaltung prüft zurzeit Zwischenlösungen bis zum Inkrafttreten des 
Haushalts 2023 (s. auch 9.). 
 
9. Wie wird sichergestellt, dass die zur Umsetzung der Baumschutzsat-
zung benötigten Stellen rechtzeitig besetzt werden?  
 
Sobald diese Frage (s. 8) geklärt ist, sollen die erforderlichen Stellen kurz-
fristig ausgeschrieben und besetzt werden.  
 
10. Wird die Verkehrssicherheit der Bäume unter der Baumschutzsatzung 
durch die Stadt gewährleistet? Übernimmt die Stadt die Haftung bei Schä-
den, durch Bäume, insbesondere, wenn Fällungen zuvor abgelehnt wur-
den? 
 
Die Verkehrssicherheit für die Bäume liegt in der Zuständigkeit der Eigen-
tümerin / des Eigentümers. Gemäß § 3 (5) fallen unaufschiebbare Maß-
nahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit bzw. zur Abwehr einer ge-
genwärtigen Gefahr für Personen und/oder zur Vermeidung bedeutender 
Sachschäden nicht unter die Verbote des § 3 Abs. 1. 
 
Gemäß § 6 (2) Baumschutzsatzung kann die Stadt Bielefeld von der An-
tragstellerin / dem Antragsteller die Beibringung eines Sachverständigen-
gutachtens verlangen, insbesondere, wenn Zweifel hinsichtlich der Ver-
kehrssicherheit des Baumes bestehen oder Maßnahmen zum Schutz des 
Baumes erforderlich werden. 
 
11. Wie hat sich der Baumbestand in Bielefeld im Vergleich zum Jahr 2002 
bis heute entwickelt?  
 
Lt. Rückmeldung des UWB ermöglicht das Baumkataster keine entspre-
chenden Auswertungen, so dass die Entwicklung nicht dargestellt werden 
kann. Waldflächen, die allerdings nicht der Baumschutzsatzung unterlie-
gen, sind seit 2002/03 von 4.943 ha auf 5.358 ha (aktuell) angewachsen. 
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12. Wie begründen sich die Stammumfänge der zu schützenden Bäume? 
 
Mit den Vorgaben für die Stammumfänge wird die Zielsetzung verfolgt, ei-
nen bestmöglichen Schutz für die Bielefelder Bäume zu gewährleisten. Die 
Bäume erfüllen nun – anders als noch Jungbäume - wichtige gestalterische 
Funktionen und erbringen nennenswerte Ökosystemleistungen. 
 
13. Unter welchen Voraussetzungen gilt die Pflege eines unter Schutz ste-
henden Baumes als nicht mehr zumutbar? 
 
Gemäß § 5 (2) kann die Stadt Bielefeld auf Antrag der Eigentümerin / des 
Eigentümers oder der / des Nutzungsberechtigten eine Befreiung von den 
Verboten des § 3 Abs. 1 und 2 erteilen, wenn  
a. das Verbot zu einer nicht beabsichtigten Härte führen würde und die 
Befreiung mit den öffentlichen Interessen, insbesondere dem Zweck der 
Schutzausweisung, vereinbar ist oder 
b. die Befreiung aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlich ist. 
 
14. In einer Präsentation aus dem Oktober 2019 geht hervor, dass sich die 
Stadt Münster gegen eine Baumschutzsatzung entschieden hat, wie unter-
scheiden sich die Voraussetzungen der Stadt Münster zu denen der Stadt 
Bielefeld bei  
der Notwendigkeit für eine Baumschutzsatzung? 
 
Der Rat der Stadt Münster hat am 18. Mai 2022 den Grundsatzbeschluss 
gefasst, in Münster eine Baumschutzsatzung einzuführen. 
 
15. Werden ersatzgepflanzte Bäume in ihrer Entwicklung regelmäßig 
durch die Verwaltung kontrolliert? 
 
Ersatzpflanzungen sollen dokumentiert werden, um deren Pflanzung und 
die dauerhafte Sicherung zu gewährleisten. Kontrollen sollen stichproben-
artig oder bei Bedarf durchgeführt werden. 
 
16. Wie stellt die Stadt sich den Umgang mit Neophyten vor, die nun auch 
unter die Baumschutzsatzung fallen würde, zum Beispiel die Traubenkir-
sche? 
 
Die spät blühende Traubenkirsche (Prunus serotina) wächst in der Regel 
strauchförmig oder mehrstämmig. Dass sie einen Stammumfang erreicht, 
der unter die Baumschutzsatzung fällt, ist daher eher unwahrscheinlich.  
 
Die Ausbreitung von Neophyten ist vorrangig in der freien Landschaft, die 
nicht der Baumschutzsatzung unterliegt, und hier insbes. in Schutzgebie-
ten, problematisch. Im Innenbereich, dem Geltungsbereich der Baum-
schutzsatzung, gibt es keine Einschränkungen in Bezug auf die Herkunft 
der Gehölze. In Städten werden regelmäßig gebietsfremde Gehölze wie 
Götterbaum und Robinie gepflanzt, da sie für eine klimaangepasste Be-
pflanzung von innerstädtischen Extremstandorten unverzichtbar sind. 
 
Bei der Auswahl der Ersatzpflanzungen soll die Eignung der Art für den 
jeweiligen Standort eine größere Rolle spielen, als die Herkunft. Dadurch 
bleibt den Antragstellenden auch mehr Spielraum bei der Artenwahl und 
der Gestaltung ihres Gartens. 
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- Der Ausschuss nimmt Kenntnis - 
  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.2 Änderungsantrag zu TOP 6 "Baumschutzsatzung" (Antrag der 
FDP vom 24.05.2022) 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 4130/2020-2025 

  
Anmerkung der Schriftführung: 
Die Protokollführung erfolgte unter TOP 1/1.1. 
 
Es ergeht folgender 
 

 Beschluss: 
 
Für die Baumschutzsatzung gilt eine Genehmigungsfiktion: nach ei-
ner Frist von 6 Wochen kann eine beantragte Fällung durchgeführt 
werden, wenn sich die Stadt Bielefeld nicht innerhalb dieser Frist mel-
det. 
 
- mit Mehrheit abgelehnt - 

  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.3 Änderungsantrag zu TOP 1.1 "Baumschutzsatzung" (Antrag 
der Koalition vom 22.06.2022) 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 4271/2020-2025 

  
Anmerkung der Schriftführung: 
Die Protokollführung erfolgte unter TOP 1/1.1. 
 
Es erfolgt die getrennte Abstimmung über den Beschlusspunkt 2 und die 
Änderungen im Satzungstext. 
 
Es ergeht folgender 
 

 Beschluss: 
 
Der Beschlusspunkt 2 wird wie folgt geändert: 
 
Der AfUK empfiehlt dem Rat zu beschließen, die Umsetzung der 
Baumschutzsatzung ab dem 01.10.2022 zunächst mit vorhandenem 
Personal durchzuführen. Die Personal- und Sachkosten für die Jahre 
2023 ff. sollen im Rahmen der Haushaltsplanberatungen beraten und 
beschlossen werden. 
 
- mit Mehrheit bei einer Enthaltung beschlossen - 
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Der Satzungstext wird der § 3 Verbotene Handlungen unter Abs. 4 wie 
folgt geändert: 
 
(4) neu: Nicht unter die Verbote des § 3 Abs. 1 und 2 fallen Maßnah-
men der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung sowie Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen auf Verkehrsflächen sowie zur Bewirtschaf-
tung von Wald. 
 
§ 6 erhält einen zusätzlichen Abs. 4 mit folgendem Wortlaut: 
 
(4) neu: Bäume auf öffentlichen Flächen unterliegen den gleichen 
Bestimmungen ohne dem Genehmigungsverfahren gem. § 6 zu un-
terliegen. Eine fachliche Beurteilung zur Fällung der Bäume ist zu do-
kumentieren.  
 
- mit Mehrheit bei einer Enthaltung beschlossen - 

  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.4 Änderungsantrag zu TOP 1.1 "Baumschutzsatzung" (Antrag 
von Die Partei vom 21.06.2022) 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 4272/2020-2025 

  
Anmerkung der Schriftführung: 
Die Protokollführung erfolgte unter TOP 1/1.1. 
 
Es ergeht folgender 
 

 Beschluss: 
 
Der AfUK empfiehlt dem Rat zu beschließen, die als Anlage 1 (neu) 
beigefügte Baumschutzsatzung (Stand 09.06.2022) mit folgender Än-
derung. 
 
§ 3 Verbotene Handlungen 
 
(4) Insbesondere werden die Verbote des § 3 Abs. 1 und 2 bei den 
Maßnahmen der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung sowie der 
Gestaltung, Pflege und Sicherung von öffentlichem Grün in Grünan-
lagen, Friedhöfen und auf Verkehrsflächen sowie zur Bewirtschaf-
tung von Wald eingehalten. 
 
- mit Mehrheit abgelehnt - 

  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.5 Änderungsantrag zu TOP 1 "Baumschutzsatzung" (Antrag der 
CDU vom 22.06.2022) 

  
Beratungsgrundlage: 
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Drucksachennummer: 4275/2020-2025 
  

Anmerkung der Schriftführung: 
Die Protokollführung erfolgte unter TOP 1/1.1. 
 
Es ergeht folgender 
 

 Beschluss: 
 

1. Eine Baumschutzsatzung (lt. Vorlage 3989/2020-2025) wird in 
Bielefeld nicht umgesetzt. 

2. Die Stadt Bielefeld nutzt die in der Vorlage als Personalkosten 
veranschlagten 210.000 Euro ab 2023 für Neu- und Ersatz-
pflanzungen und Begrünung der Innenstadt, sowie für ökolo-
gische Aufwertungsprojekte, zum Beispiel bei Biotopen. Dem 
Umweltausschuss wird jährlich darüber berichtet. 

3. Bei Bäumen, die als verkehrsgefährdend identifiziert und ge-
meldet werden, wird die Stadt die Verkehrssicherungspflicht 
übernehmen (siehe Gießen). 

4. Es wird eine Aufklärungs- und Infobroschüre für Privatbesitzer 
von Bäumen geben, bzw. auf ein digitales Portal verwiesen, 
um Hilfe bei Problemen bzw. Fragen zu leisten. 

 
- mit Mehrheit bei einer Enthaltung abgelehnt - 

  
 -.-.- 
  

 

Zu Punkt 1.6 Änderungsantrag zu TOP 1.1 "Baumschutzsatzung" (Antrag 
der FDP vom 22.06.2022) 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 4277/2020-2025 

  
Anmerkung der Schriftführung: 
Die Protokollführung erfolgte unter TOP 1/1.1. 
 
Es erfolgt die getrennte Abstimmung der Punkte 1 bis 3 und des Punktes 
4. 
 
Es ergeht folgender 
 

 Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz empfiehlt dem Rat der 
Stadt Bielefeld zu beschließen: 
 

1. In § 2 Abs. 1 Buchstabe a wird die Angabe 60 cm in 100 cm 
geändert. 

2. In § 2 Abs. 2 Buchstabe b und c wird jeweils der Halbsatz 
„wenn sie Erwerbszwecken dienen“ gestrichen. 

3. § 9 und § 2 Abs. 1 Buchstabe d der Satzung werden gestrichen. 
 
- mit Mehrheit abgelehnt - 
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4. Im Rahmen der Gebührentransparenz wird die Verwaltung be-
auftragt, eine Gebührensatzung zu erstellen bzw. einen Ab-
schnitt zu den anfallenden Gebühren in die Baumschutzsat-
zung einzuarbeiten. Dieser ist den zuständigen Gremien zur 
Beschlussfassung vorzulegen. Die Baumschutzsatzung kann 
frühestens nach dieser Beschlussfassung in Kraft treten. 

 
- mit Mehrheit abgelehnt - 

  
 -.-.- 
  

 
 

 

 

 

_________________________________                      ____________________________ 
  Jens Julkowski-Keppler (Vorsitzender) Hanna Stemme (Schriftführung)
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